
Allgemeine Vertragsbedingungen Stand 01.03.2026 
 
1.) Allgemein 
Bitte komme etwa 15 min vor Kursbeginn, um Deinen Yogaplatz einzurichten und Dich zur/m Stunde/Kurs/Workshop 
anzumelden. Nach Kursbeginn ist eine Teilnahme leider nicht mehr möglich. Die Eingangstür wird geschlossen. Bitte bringe zur 
Yogastunde eine eigene Yogamatte und warme Socken für die Entspannungsphase mit. Auf jeden Fall trage bequeme 
Kleidung/Sportkleidung. Es stehen Dir Wasser und Tee kostenfrei zur Verfügung. Weiterhin bieten wir Dir eine umfangreiche 
Yogaausstattung zur kostenlosen Benutzung an. Bitte gehe sorgsam damit um und räume das Equipment nach der Benutzung 
ordentlich in die Regale zurück (Decken falten). Leihmatten sind nach der Benutzung mit dem zur Verfügung gestellten 
Mattenspray zu reinigen. Bitte nimm circa zwei Stunden vor dem Kurs keine schwere Mahlzeit mehr zu dir. Eine Kleinigkeit, wie 
ein Stück Obst oder ein paar Nüsse, sind okay. Bitte lassen das Handy und Deine Sporttasche in der Umkleide bzw. im Safe für 
Handys & Wertsachen. 
 
2.) Haftung 
Jeder Teilnehmer nimmt auf eigene Verantwortung teil. Bitte übe ohne falschen Ehrgeiz und überfordere Dich nicht. Bei 
bestehenden gesundheitlichen, körperlichen oder psychischen Einschränkungen ist vor Besuch einer Yogastunde / der Kurse / 
Workshops ärztliche Rücksprache zu halten. Über evtl. bestehende Einschränkungen bitte ich Dich, mich vor Kursbeginn zu 
unterrichten. Die verschuldensunabhängige Haftung ist ausgeschlossen. Es wird nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit 
gehaftet. Für leichte Fahrlässigkeit wird nur bei Verletzung wesentlicher bzw. typischer Vertragspflichten gehaftet. Dieser 
Haftungsausschluss greift nicht bei Verletzung des Körpers, Lebens, der Gesundheit, Freiheit oder sexuellen Selbstbestimmung, 
die auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung der Leitung oder einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung eines 
gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Die Kursleitung haftet nicht für Schäden und Folgeschäden, die durch 
Dritte ggf. auch in den Räumen des Yogaunterrichtes verursacht wurden. 
 
3.) Kurse/Workshops/offenen Stunden/Abonnements 
Mit Anmeldung über die Website (www.dianamickert.com) ist Dein Yogaevent (Kurs/Workshop, ec.) verbindlich gebucht. Nach 
Anmeldung ist die Kursgebühr sofort fällig. Die Zahlung erfolgt bar, online oder durch Überweisung (nur bei Anmeldung über den 
Kursleiter möglich) auf das Konto bei der Vereinigte VR Bank Kur- und Rheinpfalz eG, IBAN DE75 5479 0000 0001 6788 84. 
Etwaige Anzahlungen/Guthaben sind entsprechend anzurechnen.  

KURSE: Die 10 Wochen Kurse berechtigen zur Teilnahme an 10 aufeinanderfolgenden Terminen in der gebuchten Klasse. Die 
Teilnehmerzahl der Kurse ist begrenzt. Es können maximal zwei Yogastunden eines (Präventions-Kurses) innerhalb von zwei 
Wochen nach Kursende nachgeholt werden. Das Nachholen ist nur in der gebuchten Kursklasse möglich und kann nicht in einer 
anderen Klasse erfolgen. Sollten mehrere Fehlstunden angefallen sein, verfallen diese. Eine Teilnahmebescheinigung für die 
Krankenkasse wird nur für die zertifizierten Präventionskurse, bei einer Teilnahme von 80 % und nach rechtzeitigem 
Zahlungseingang (vor Kursbeginn) ausgestellt. Die Teilnahmebescheinigungen liegen im Yogastudio für Dich bereit und sind 
am letzten Kurstag vollständig ausgefüllt vorzulegen. Alternativ kannst Du die TN Bescheinigung über die Website herunterladen. 
RÜCKTRITT KURS: Bei Rücktritt des Kursteilnehmers vom (Präventions-)Kurs, nicht länger als 7 Tage vor Kursbeginn, wird die 
gesamte Kursgebühr fällig. Bei Rücktritt davor erhält der Kursteilnehmer die bereits gezahlten Beträge abzüglich einer 
Bearbeitungspauschale von 30,00 EUR zurück.  

MEHRFACHKARTEN/OFFENE STUNDEN: Alle Klassen finden ab drei Personen statt. Sollten nicht genügend Anmeldungen bis 
zu 6 Stunden vor Beginn der Klasse eingegangen sein, erfolgt eine automatische Absage über das Buchungssytem. Sollte in die 
Laufzeit einer Mehrfachkarte das Yogastudio aufgrund von Urlaub geschlossen sein, werden die Karten automatisch, 
entsprechende der Schließzeit, verlängert. Stornierung der gebuchten Yogaklassen bei Mehrfachkarten: Bei Buchung einer 
offenen Yogastunde ist der Platz verbindlich reserviert. Eine Stornierung ist bis zu 24 Stunden vorher möglich, danach verfällt die 
gebuchte Stunde bzw. ist kostenpflichtig. Bei akuten Erkrankungen kann, nach Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung, die Stunde 
wieder gutgeschrieben werden. NICHTEINLÖSEN 5er/10ER KARTE: 10er Yoga-Karten sind drei Monate oder fünf Monate gültig. 
Sie gelten für alle Yogaeinheiten mit 75/90 min Laufzeit. Nach Ablauf des Zeitraums verfallen die restlichen Einheiten. Die Karte 
kann nicht verlängert werden. 

ABO Regelung: Das Silber- und/oder Gold Mitgliedschaften/Abos haben eine Mindestlaufzeit von 12 Monaten. Die Mitgliedschaft 
endet nach 12 Monaten automatisch und muss bei Weiterführung erneut gebucht werden. Silber-Mitgliedschaften beinhalten 
die Teilnahme an allen regulären, offenen Yogaklassen maximal 1x in der Woche. Solltest Du in einer Woche nicht teilnehmen 
oder keine Klasse buchen, verfällt die Stunde für diese Woche. Gold-Mitgliedschaften ermächtigen zur unbegrenzten Teilnahme 
an allen regulären, offenen Yogaklassen. Bei wiederholter Spätabsage mit Gold-Abonnement, behalten wir uns vor, die Stunden 
nachträglich in Rechnung zu stellen (20 €/Stunde/Einzelstunde) oder/und das Abo zu kündigen. Silber- und Goldmitglieder 
erhalten einen zusätzlichen Rabatt auf alle Yogaspecials & Yogaworkshops (ausgenommen Kunst- und Kreativworkshops). Auch 
mit ABO kannst Du Dir die Teilnahmebescheinigung für die Krankenkasse sichern, wenn Du an einem Präventionskurs zu 
mindestens 80% teilnimmst. Eine Teilnahme an einem Präventionskurs bedeutet: Ein regelmäßiger Termin/eine regelmäßige 
Klasse und die Teilnahme für mindestens 10 Wochen. Eine Teilnahmebescheinigung für Abonnementen wir maximal zweimal 
in einem (Abo-) Jahr bzw. einmal im Halbjahr ausgestellt. Die Angabe der Gebühr für den Kurs wird von der Abogebühr 
umgerechnet, maximal werden 180 Euro angerechnet. Bei längerer Erkrankung, wird das Abo, nach Vorlage einer ärztl. 
Bescheinigung, entsprechend unentgeltlich verlängert. Das Yogastudio behält sich vor, an 4 Wochen im Jahr zu schließen. Bei 
Überschreitung von 4 Wochen, wird das Abo um die entsprechende Zeit verlängert. Nach Möglichkeit werden in den Schließzeiten 
ONLINE Yogastunden angeboten.  

WORKSHOPS/EVENTS: Bei Rücktritt des Kursteilnehmers vom Workshop/Event, nicht länger als 7 Tage vor 
Veranstaltungsbeginn, wird die gesamte Gebühr fällig. Bei Rücktritt davor erhält der Kursteilnehmer die bereits gezahlten Beträge 
abzüglich einer Bearbeitungspauschale von 30,00 EUR zurück.  

ALLGEMEIN: 10er Karten, Kurse und Abos sind nicht auf andere Personen übertragbar. Tickets für Events können an andere 
Personen übergeben werden. ONLINE YOGA: Die Teilnahme einer Online Yogastunde gilt für eine Person. Bitte teile Deine 
Teilnahme nicht mit anderen Personen. 

Alle Preise enthalten 19 % MwSt. 



 4.) Pandemie/Infektionsschutzgesetz: Sollte es zu einer Pandemie kommen bzw. das Infektionsschutzgesetz in Kraft treten 
und kein Präsenzunterricht möglich sein, werden die Yogastunden ONLINE stattfinden. Entsprechenden Link, der zur Teilnahme 
berechtigt, werde ich Dir am Kurstag zusenden. 

5.) Datenschutz 
Ich versicherte hiermit, dass alle Daten vertraulich behandelt werden, nicht an Dritte weitergegeben werden. Der Teilnehmer 
wird darauf hingewiesen, dass seine persönlichen Daten zu Bearbeitungszwecken elektronisch gespeichert werden. Die 
Bestimmungen des Datenschutzes werden beachtet. Der Teilnehmer erklärt sich in diesem Umfang mit der elektronischen 
Nutzung und Bearbeitung seiner personenbezogenen Daten einverstanden. Die Weitergabe ist unzulässig. 
 
6.) Salvatorische Klausel 
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder nach Vertragsschluss unwirksam 
oder undurchführbar werden, bleibt davon die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen unberührt. An die Stelle der unwirksamen 
oder undurchführbaren Bestimmung soll diejenige wirksame und durchführbare Regelung treten, deren Wirkungen der 
wirtschaftlichen Zielsetzung am nächsten kommen, die die Vertragsparteien mit der unwirksamen bzw. undurchführbaren 
Bestimmung verfolgt haben. Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend für den Fall, dass sich der Vertrag als 
lückenhaft erweist.   

 


